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Schalltechnische Stellungnahme Stellplatznutzung IGS- Süd, Angerstraße 

Sehr geehrte Frau Widowsky, 

wunschgemäß habe ich die Geräuschbelastung im Umfeld des geplanten PKW- Stellplat-

zes an der IGS- Süd, Angerstraße untersucht. Das folgende Bild zeigt die zukünftige Nut-

zungssituation: 
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Wie bereits telefonisch besprochen soll der Stellplatz nur tags zwischen 6.00 und 22.00 

Uhr durch Schüler (ggf. Lehrer) genutzt werden. Außerhalb dieser Zeiten soll die Nutzung 

„untersagt“ werden. Darüber hinaus soll auch eine Fremdnutzung durch Anlieger unter-

bunden werden. Hinsichtlich der Nutzungsintensität gehe ich von bis zu 4 Stellplatzwech-

sel aus, so dass bis zu 344 Fahrzeugbewegungen auf den 43 Stellplätzen stattfinden 

könnten. 

Die Geräuschbelastung durch die beiden Stellflächen [P1] und [P2] wird auf Grundlage 

der Parkplatzlärmstudie (zusammengefasstes Verfahren) ermittelt. Darüber hinaus wird 

die Fahrstrecke [F1] zu den Stellplätzen separat erfasst (Berechnung nach RLS-90 mit 

einer Mindestgeschwindigkeit von 30 Km/h, auch wenn diese wohl nicht erreicht wird. 

Als Fahrbahnbefestigung wird ein ebenes Betonpflaster angenommen. Die Stellplätze 

selbst können auch mit „Öko- Pflaster“ (versickerfähig) befestigt werden. Damit errechnen 

sich für die vorgenannten Teilschallquellen folgende Schall-Leistungsbeurteilungspegel: 

[P1]: LwAr =  77,1 dB(A), 

[P2]: LwAr =  82,6 dB(A), 

[F1]: LwAr =  61,9 dB(A)/m (längenbezogen). 

Für die angrenzende Bebauung ist der Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebiets 

maßgebend (WA): 
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Für allgemeine Wohngebiete sind gemäß Nr. 6.1 der TA Lärm folgende Immissionsricht-

werte zu beachten: 

e) in Allgemeinen Wohngebieten 

  tags 55 dB(A) 

  nachts 40 dB(A) 

I.S. einer Abschätzung zur sicheren Seite wird eine „durchgehende“ Nutzung von 6.00 bis 

22.00 Uhr in Ansatz gebracht. Damit wird sowohl die morgentliche (6.00 – 7.00) als auch 

die abendliche (20.00 – 22.00) „Ruhezeit“ mit einem Zuschlag von 6 dB(A) berücksichtigt. 

Unter Berücksichtigung dieser konservativen Ansätze errechnen sich für 3 maßgebliche 

Beurteilungspunkte folgende Beurteilungspegel tags: 

Tabelle 1: Höchste Belastung (i.d.R. im OG)   

Auf- 

punkt 

Stock- 

werk 

Immissionsricht-
wert  

Beurteilungspegel  Über-/Unterschreitung der 
Immissionsrichtwerte 

tags nachts tags  nachts * tags nachts * 

1 1.OG 55 40 45,3 --- -9,7 --- 

2 1.OG 55 40 45,8 --- -9,2 --- 

3 1.OG 55 40 42,3 --- -12,7 --- 

*   „lauteste Nachtstunde“, keine Nutzung 

Die Berechnungen zeigen, dass der für WA- Gebiete tags maßgebliche Immissionsricht-

wert deutlich unterschritten wird. Damit sind keine Lärmminderungsmaßnahmen erforder-

lich.  

 

Wir stehen für Rückfragen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichem Gruß 

 

Dipl.-Ing. Th. Hoppe 



1

2

3

1
5
C

8

2

1
9

1
1

1
9

A

7

6

4

1

1
5

9

1
2

3
2

A

6

2

3

1
5
A

1
5
B

4

5

1
3

670

368

334/13

639

320

672

650

350

351

669

636

637/2

640

638

659

316

318

349

677/1

346

347

334/14

315

348

648

b
is

665

334/16

317

362361/1

646

363/2

653
663

642

641

319

637/1

671

643

664

314/4

647

644

352

313/4

313/5

645

649

A
n
g
e
rs

tr
a
ß

e

Am Zollkrug

A
n
g
e
rs

tr
a
ß

e

Am Zollkrug

F1

P1 13EP

P2 30 EP

Maßstab 1:750
0 4 8 16 24 32 40 48 56 64

m

Stellplatznutzung IGS- Süd, Tagesnutzung

Geräuschqueellen und Beurteilungspunkte

GA-Nr.: - 02195/IGS - / Anlage: 1 / Blatt-Nr.:
Datum: 26.11.2018 / Bearb.: Ho

Legende
Linienschallquelle

Flächenschallquelle

Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Schule


